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1 Vorbemerkung  

1.1 Auftrag  

Am 16.12.2021 wurde die Dr. Koch Immobilienbewertung GmbH vom Bürgermeister der 
Stadt Haiterbach, Herrn Andreas Hölzlberger, schriftlich beauftragt, dieses Gutachten zu 
erstellen. 
 

1.2 Gegenstand und Zweck des Gutachtens  

Gegenstand dieses Gutachtens ist das fºrmlich festgelegte Sanierungsgebiet ĂStadtkern 
IIIñ in Haiterbach. Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung der Anfangs- und Endwerte 
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und damit der sanierungsbedingten Boden-
werterhöhung im Sinne des § 154 Abs. 2 BauGB. 
 
In diesem Gutachten werden die örtlichen Gegebenheiten beschrieben, die Werter-
mittlungsgrundlagen und -verfahren erläutert, die Berechnungen und das Ergebnis dar-
gestellt. Im Anhang befinden sich Hinweise auf die verwendeten Unterlagen, Rechtsvor-
schriften und Fachliteratur. 
 

1.3 Ortsbesichtigung  

Das Sanierungsgebiet wurde am 14.02.2023 von unserer Mitarbeiterin Frau Iris Kämm-
ner zusammen mit Herrn Burkhardt von der Stadt Haiterbach und Frau Blielinskaite von 
der STEG Stadtentwicklung ausführlich besichtigt. Frau Kämmner ist von der IHK Regi-
on Stuttgart öffentlich bestellte und vereidigte (ö. b. u. v.) Sachverständige für die Be-
wertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. 
 
Am 04.07.2024 wurde das Sanierungsgebiet einschließlich Erweiterungsfläche von un-
serer Mitarbeiterin Frau Gabriele Koch, Projektpartnerin der Dr. Koch Immobilienbewer-
tung GmbH, besichtigt. Frau Koch ist von der IHK Region Stuttgart öffentlich bestellte 
und vereidigte (ö. b. u. v.) Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken. 
 
Die im Gutachten enthaltenen Fotos wurden bei der Ortsbesichtigung gefertigt. 

 

1.4 Wertermittlungsstichtag 01.11.2025 

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung hinsichtlich 
der Werte bezieht. Maßgebend sind die allgemeinen Wertverhältnisse, wie sie an die-
sem Tag auf dem Immobilienmarkt bestehen (§ 2 Abs. 4 ImmoWertV). Die Anfangs- und 
Endwerte sind nach § 40 Abs. 4 ImmoWertV auf einen gemeinsamen Wertermittlungs-
stichtag zu beziehen. In diesem Gutachten wird der 01.11.2025 als Wertermittlungsstich-
tag gewählt. 
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1.5 Qualitätsstichtage und Grundstückszustand  

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebli-
che Grundstückszustand (Qualität) bezieht (§ 2 Abs. 5 ImmoWertV). Für die Bestim-
mung der Zustands- oder Qualitätsmerkmale von Anfangs- und Endwerten bedarf es je-
doch keiner bestimmten Stichtage.  
 
Der Anfangswert ist auf den Zustand des Sanierungsgebiets ohne Aussicht auf Sanie-
rung zu beziehen. Dafür wird in der Regel die Zeit vor der Bekanntmachung des Be-
schlusses über den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen angenommen, es sei 
denn, dass die bevorstehende Sanierung doch schon früher nachweislich am Immobili-
enmarkt wirksam war. Der Endwert ist auf den Zustand zu beziehen, der sich durch die 
rechtliche und tatsächliche Neuordnung des Sanierungsgebiets ergibt. Dabei sind alle 
Sanierungsmaßnahmen und sanierungsbedingten Veränderungen zu berücksichtigen, 
die bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung realisiert werden. 
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2 Objektbeschreibung  

2.1 Die Stadt Haiterbach  

 

 

Auszug aus OpenStreetMap, siehe Nr. 6.1.2 

 
Die Kleinstadt Haiterbach liegt im Landkreis Calw im Regierungsbezirk Karlsruhe und 
befindet sich ca. 41 km südlich von Pforzheim bzw. rd. 48 km südwestlich der baden-
württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Haiterbach beherbergt rd. 6.000 Ein-
wohner1 und übernimmt innerhalb der Planungsregion Nordschwarzwald die Funktion 
eines Kleinzentrums.  
 
Der Haiterbach verläuft durch das Stadtgebiet, die Nagold nördlich, der Neckar südöst-
lich von Haiterbach.  
 
Das Statistische Bundesamt gibt zum Stichtag 30.06.2022 für Haiterbach insgesamt ca. 
2.800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort bzw. rd. 2.600 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort bei einem Pendlersaldo von -238 Personen 
an. Zum vorgenannten Stichtag wurden 151 ortsansässige Betriebe erfasst. Die Wirt-
schaftsstruktur von Haiterbach wird dabei maßgeblich vom Branchencluster Dienstleis-
tung & Handwerk geprägt.  
 
Gemäß dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg wird für Haiterbach bis zum 
Jahr 2035 ein deutliches Bevölkerungswachstum in Höhe von 5,8% im Vergleich zum 
Indexjahr 2017 prognostiziert.  
 

 
1 www.statistik-bw.de, Stand 31.03.2024 
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Bevölkerungsentwicklung, siehe Nr. 6.1.18 

 
Die Arbeitslosenquote beträgt nach der Bundesagentur für Arbeit im Landkreis Calw 
derzeit 3,5% (zum Vergleich: Baden-Württemberg: 3,7% und Deutschland: 5,5%, Stand: 
Mai 2023).  
 

 

Arbeitslosenquote, siehe Nr. 6.1.17 
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Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichen aktuell einen Kauf-
kraftindex von 104,7 Punkten für den Landkreis Calw, welcher nahezu auf dem bundes-
weiten Durchschnittsniveau von 100 Punkten liegt. 
 

 

Kaufkraftindex, siehe Nr. 6.1.19 

 
Im Rahmen der Kommunentypisierung der Bertelsmann Stiftung wird Haiterbach als 
wachsende, familiengeprägte und ländliche Gemeinde (Demographietyp 9) klassifiziert. 
Laut der aktuellen Ausgabe des Prognos Zukunftsatlas wird dem Makrostandort ein 
ausgeglichenes Chancen-/Risikoprofil für die Zukunft attestiert.  
 

  

Prognos Zukunftsatlas, siehe Nr. 6.1.20 

 
Hinsichtlich des lokalen Wohnungsmarkts liegt eine angespannte Situation mit durch-
schnittlicher Wohnungsbaulücke vor. Im zusammenfassenden Standortranking belegt 
der Landkreis Calw den 182. Rang von insgesamt 400 Rängen. 
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2.2 Das Sanierungsgebiet ñStadtkern III ò 

 

Auszug aus OpenStreetMap, siehe Nr. 6.1.2, ungefähre Lage des Sanierungsgebiets  

 

Das Sanierungsgebiet (ungefähre Lage schwarz gestrichelt markiert) liegt im Wesentli-
chen entlang der Salzstetter Straße zwischen den Kreuzungen Breitenacker-
weg/Salzstetter Straße und Im Gäßle/Salzstetter Straße. Westlich gehören die Straßen 
ĂIm GªÇleñ und ĂIn der Wanneñ mit der anschlieÇenden Bebauung ins Sanierungsgebiet, 
östlich die Horber Straße. Die Erweiterung umfasste zum einen Grundstücke an der 
Brunnenstraße, angrenzend an In der Wanne, zum anderen Grundstücke an der Ein-
mündung der Altnuifraer Straße in die Horber Straße, westlich des Marktplatzes und bis 
zum Friedhofsweg. 
 
Die Größe des Sanierungsgebiets beträgt insgesamt ca. 9,2 Hektar. Die genaue Ab-
grenzung kann dem nachfolgenden Plan entnommen werden. 
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Lageplan des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, siehe Nr. 6.1.5 

 
Die am 15.05.2013 vom Gemeinderat beschlossene Satzung über die förmliche Festle-
gung des im Lageplan mit roten Strichen umrandeten Bereichs als Sanierungsgebiet 
ĂStadtkern IIIñ ist mit ihrer Bekanntmachung am 22.05.2013 rechtsverbindlich geworden. 
 
Am 17.01.2024 hat der Gemeinderat die Erweiterung des Sanierungsgebiets um zwei 
Teilflächen (West und Nord) beschlossen, siehe schwarz gestrichelte Abgrenzung. Die-
se wurde mit der öffentlichen Bekanntmachung am 05.09.2024 rechtsverbindlich. 
 
  

Marktplatz 
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2.3 Mängel und Missstände  

Im Bericht über das Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen (siehe Nr. 6.1.3) wur-
den als Ergebnis die Mängel und Missstände des Untersuchungsgebiets, die durch die 
Sanierungsmaßnahmen gemildert oder beseitigt werden sollten, wie nachfolgend wie-
dergegeben beschrieben (siehe Pläne auf den nachfolgenden Seiten). Dieser Zustand 
des Sanierungsgebiets ĂStadtkern IIIñ ist die Grundlage f¿r die Ermittlung der Anfangs-
werte: 
 

¶ Stark unterschiedliche Bebauungsstruktur, keine Gebietsidentität  
 
Im nördlichen Eingangsbereich: 
Wohnen, Nebennutzungen an der Ortsdurchfahrt auf (zu) kleinen Grundstücken. 
 
In der Mitte: 
auf der Westseite -> Auflösungen der Bebauungsstruktur, Leerstände 
auf der Ostseite -> Aufreihungen unterschiedlicher Bebauungen und Nutzungen 
 

¶ Nutzungskonflikte durch enge Bebauungsstruktur und Gemengelagen entlang 
der Salzstetter und Horber Straße 
 

¶ Brachen am Haiterbach 
 

¶ Rund 70% der Hauptgebäude haben ein Baujahr vor 1970 
 

¶ Rund 87% der Hauptgebäude haben Mängel in der Bausubstanz, wobei rund 
31% erhebliche Mängel aufweisen und rund 7% substanzielle Mängel 

 

¶ 100% der Nebengebäude haben Mängel in der Bausubstanz, wobei rund 65% 
erhebliche Mängel aufweisen und rund 20% substanzielle Mängel 

 

¶ Zunehmende Leerstände (alle Gebäudegrößen und Nutzungen) 
 

¶ Starke Verkehrsbelastung in der Salzstetter und der Horber Straße 
 

¶ Erschließung in der Salzstetter Straße, in Teilen der Horber StraÇe, ĂIm GªÇleñ 
und ĂIn der Wanneñ zeigt Belagsmªngel 

 

¶ In den Ăengen Lagenñ herrscht Stellplatzmangel 
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Übersicht Bestandsanalyse 1 bauliche Qualitäten ĂStadtkern IIIñ, siehe Nr. 6.1.3  
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Übersicht Bestandsanalyse 2 städtebauliche Potenziale ĂStadtkern IIIñ, siehe Nr. 6.1.3  
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2.4 Sanierungsziele  

2.4.1 Sanierungskonzept 

Die im Bericht der STEG Stadtentwicklung GmbH formulierten Sanierungsziele verfolgen 
die Absicht, die unter Nr. 2.3 genannten städtebaulichen Mängel und Missstände zu be-
seitigen. Der Plan ĂGrundlage Sanierungskonzeptñ vom 17.04.2013 ist die planerische 
Grundlage für die Durchführung von Ordnungs- und Baumaßnahmen im Sanierungsge-
biet. Es beschreibt den geplanten Zustand am Ende der Sanierung.  
 

 

Plan Grundlage Sanierungskonzept ĂStadtkern IIIñ, siehe Nr. 6.1.3 

 
Folgende Sanierungsziele wurden formuliert: 
 

- Entwicklung der Identität und Entflechtung von Überlagerungen 
- Revitalisierung von Quartiersbereichen und Einfügung in die vorhandene 

Quartierslandschaft 
- Neuordnung von Brachen und Leerfallungen 
- Entwicklung von Naturräumen 
- Gestaltung der Ortsdurchfahrt 
- Modernisierung von Gebäuden 
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2.4.2 Tatsächlich durchgeführte Maßnahmen bzw. noch durchzuführende Maßnahmen 

Für die Endwertermittlung sind nur die tatsächlich durchgeführten bzw. noch während 
der Sanierung durchzuführenden Maßnahmen relevant.  
 
Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt bzw. werden noch während der Sanierung 
durchgeführt (die Zahlen weisen im Maßnahmenplan auf der folgenden Seite auf die 
einzelnen Maßnahmen hin): 
 

1. Die Oberfläche der Salzstetter Straße sowie der Gehwege wurde erneuert und 
teilweise mit Straßenbegleitgrün gestaltet. Dabei erfolgte die Gestaltung der 
Gehwege mit Sanierungsmitteln, nicht jedoch die Gestaltung der Straßenfläche, 
da es sich um eine Landesstraße handelt. Außerdem wurde die Kreuzung Salz-
stetter Straße/Breitenäckerweg neugestaltet 
 

2. Die StraÇe ĂIn der Wanneñ wurde erstmalig endgültig hergestellt 
 

3. Vereinzelt wurden Gebäude modernisiert (bisher ca. 20 Stück einschließlich Pro-
grammjahr, blaue Flächen) 

 
4. Vereinzelt wurden Grundstücke durch die Stadt angekauft (grüne Fläche mit 

schwarzen Punkten) 
 

5. Die Salzstetter Str. 14 wurde abgebrochen, hier soll ein Neubau (gelbe Fläche) 
entstehen 

 
6. Die Salzstetter Str. 22 wurde abgebrochen, hier entstanden öffentliche Stellplätze 

sowie ein kleiner öffentlicher Platzbereich (grün/orange gestreifte Fläche) 
 

7. Von der Salzstetter StraÇe wird eine Wegeverbindung zur StraÇe ĂIm Gªßleñ ge-
schaffen 

 
8. Die ĂAlte Festhalleñ wurde umfassend saniert 

 
9. Schaffung von 45 neuen Wohneinheiten (15 als Neubau, 14 als Umnutzung, 

2 als Aktivierung, 17 als Modernisierung), siehe Plan auf Seite 17) 
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Maßnahmenplan, siehe Nr. 6.1.7 

  

1. 

2. 

5. 

6. 

7. 

8. 

4. 

8. 
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Aus dem Sachstandsbericht 2024 geht hervor, welche Maßnahmen abgeschlossen bzw. 
begonnen sind und welche im Programmjahr noch durchgeführt werden sollen. 
 
Folgende Maßnahmen wurden bereits durchgeführt und sind abgeschlossen bzw. wur-
den begonnen: 
 

 

Durchgeführte Maßnahmen, Anlage zum Sachstandsbericht 2024, siehe Nr. 6.1.6.3 

 

 

Erschließungsplanung In der Wanne, Anlage zum Sachstandsbericht, siehe Nr. 6.1.6.7 
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Maßnahmen im Programmjahr 2024, Anlage zum Sachstandsbericht, siehe Nr. 6.1.6.4 

 

 

Wohnraumschaffung, Anlage zum Sachstandsbericht 2024, siehe Nr. 6.1.6.5 
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2.5 Planungsrechtliche Verhältnisse  

2.5.1 Bebauungspläne 

Bebauungspläne, die vor dem Beschluss über den Beginn der Vorbereitenden Untersu-
chungen am 18.07.2012 in Kraft getreten sind, sind für die Beurteilung des Anfangswert-
zustands maßgeblich. Bebauungspläne, die zur Realisierung der Sanierungsziele auf-
gestellt wurden bzw. noch werden, stellen den Zustand nach Abschluss der Sanierung 
dar und fließen in die Beurteilung des Endwertzustands ein. 
 
F¿r die Ănicht ¿berplantenñ Bereiche im Sanierungsgebiet ist die Zulªssigkeit von Bau-
vorhaben nach § 34 BauGB zu beurteilen. Ein Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschlie-
ßung gesichert ist. 
 
Bereits vor Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen waren nachfolgend dargestellte 
Bebauungspläne rechtsverbindlich. Während der Sanierung wurden im Sanierungsge-
biet keine Bebauungspläne aufgestellt. 
 

 Bebauungsplan ĂIn der Wanneñ, vom Gemeinderat beschlossen am 14.09.1955 

 

 

Auszug aus dem Bebauungsplan ĂIn der Wanneñ, siehe Nr. 6.1.8 

 
Es handelt sich um einen Baulinienplan, bei dem die Straße (ockerfarbene Fläche), die 
Baulinie (rote Linie) und Vorgarten- bzw. Gartenflächen (grüne Flächen) festgesetzt 
sind. 
 
 
 

  

In der Wanne 
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 Bebauungsplan ĂHorber Straße / Salzstetter Straßeñ 

Am 27.10.1976 hat der Gemeinderat den Bebauungsplan ĂHorber StraÇe / Salzstetter 
StraÇeñ als Satzung beschlossen. Diese wurde mit der Verºffentlichung am 03.08.1977 
rechtsverbindlich. 
 

 

Auszug aus dem Bebauungsplan ĂHorber Straße / Salzstetter Straßeñ, siehe Nr. 6.1.9 

 

Nr. Nutzung 
Voll-
geschosse 

GRZ GFZ Bauweise Sonstiges 

       
1 WA II + DG 0,6 1,5 geschlossen Satteldach 45 ï 50° 

2 WA 
UG + I + 
DG 

0,4 0,8 offen Satteldach 45 ï 50° 

3 WA II + DG 0,6 1,5 
offen, nur Ein-
zel- oder Dop-

pelhäuser 
Satteldach 45 ï 50° 

4 WA II + DG 0,4 0,8 
offen, nur Ein-
zel- oder Dop-

pelhäuser 
Satteldach 45 ï 50° 

5 WA II + DG 0,25 0,6 
offen, nur Ein-
zel- oder Dop-

pelhäuser 
Satteldach 45 ï 50° 

6 WA 
II zwin-
gend 

0,4 1,0 
offen, nur 

Doppelhäuser 
Satteldach 45 ï 50° 

7 WA II 0,4 0,8 abweichend Satteldach 45 ï 50° 
 
Des Weiteren sind Grünflächen, teilweise für Spielplatz oder Parkanlage, festgesetzt. 
  

Abgrenzung Sanierungsgebiet 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1 

1 
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 Bebauungsplan ĂHorber Straße / Salzstetter Straße, 1. Änderungñ 

Am 20.10.1987 hat der Gemeinderat den Bebauungsplan ĂHorber StraÇe / Salzstetter 
Straße, 1. Änderungñ als Satzung beschlossen. Diese wurde mit der Verºffentlichung am 
09.03.1988 rechtsverbindlich.  
 

 

Auszug aus dem Bebauungsplan ĂHorber StraÇe / Salzstetter StraÇe, 1. Änderungñ, siehe Nr. 6.1.10 

 
Der Verlauf der Baugrenzen wurde geändert und der Verlauf des Fußwegs von der 
Horber Straße zur Salzstetter Straße verlegt.  
 
An der Horber Straße sind Flächen für Stellplätze ausgewiesen. 
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 Bebauungsplan ĂHorber Straße / Salzstetter Straße, II. Änderungñ 

Am 20.06.1990 hat der Gemeinderat den Bebauungsplan ĂHorber StraÇe / Salzstetter 
Straße, II. Änderungñ als Satzung beschlossen. Diese wurde mit der Verºffentlichung am 
29.08.1990 rechtsverbindlich.  
 

 

Auszug aus dem Bebauungsplan ĂHorber StraÇe / Salzstetter StraÇe, II. Änderungñ, siehe Nr. 6.1.11 

 
Der Bereich der Salzstetter Str. 20/1 mit Betriebsgebäude wurde als Mischgebiet mit 
zwei Vollgeschossen, GRZ 0,6, GFZ 0,8 und offener Bauweise festgesetzt. Die gewerb-
lichen Gebäude dürfen eine Dachneigung von 0 ï 20° aufweisen, die Wohngebäude 45 
ï 50°. Des Weiteren wurde ein bestehendes Leitungsrecht aufgehoben. 
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2.6 Hochwasser  

Bereiche, die statistisch mindestens einmal in hundert Jahren überflutet werden, sind 
per Gesetz als Ă¦berschwemmungsgebieteñ festgesetzt. Dort gelten nach dem Wasser-
haushaltsgesetz des Bundes (WHG) und dem Wassergesetz für Baden-Württemberg 
(WG) besondere Vorschriften, insbesondere ist die Ausweisung von neuen Baugebieten 
in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch und die Errichtung 
oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt.  
 
Die Kommunen und das Land Baden-Württemberg haben Hochwassergefahrenkarten 
erstellt. Diese liefern Informationen über die mögliche Ausdehnung und Tiefe einer Über-
flutung, wenn sich ein 10-jährliches (HQ10), 50-jährliches (HQ50), 100-jährliches (HQ100) 
und ein extremes (HQextrem) Hochwasser ereignen. 
 

 

Auszug aus Hochwassergefahrenkarte, LUBW, siehe Nr. 6.1.21 
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Nach der Hochwassergefahrenkarte ist im südlichen Bereich des Sanierungsgebiets (rot 
gestrichelt markiert) entlang der Salzstetter Straße beidseitig bei einem Hochwasserer-
eignis HQ10 (Fläche dunkelster Blauton) bzw. HQ50 (dunkelblaue Fläche) mit einer 
Überschwemmung statistisch gesehen alle 10 Jahre bzw. alle 50 Jahre zu rechnen. Da-
raus ergeben sich rechtliche Beschränkungen für eine bauliche Nutzung oder für die 
Bauleitplanung. Flächen, die von einem HQ10 betroffen sind, werden häufiger überflutet 
als die anderen dargestellten Überflutungsflächen. 
 
HQ100: Abflussmenge [m³/s], die statistisch gesehen einmal in 100 Jahren auftritt. Diese 
Flächen haben insbesondere für die Bauleitplanung Relevanz. Nach § 65 des Wasser-
gesetzes für Baden-Württemberg gelten die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis 
statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, als festgesetzte Überschwemmungsge-
biete, ohne dass es einer weiteren Festsetzung bedarf. Für diese Gebiete werden in 
§ 78 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes besondere Schutzvorschriften formuliert (u.a. 
Verbot neuer Baugebiete). 
 
Durch die Lage im HQ10 bzw. HQ50-Bereich ergeben sich wasserrechtliche Beschrän-
kungen für die bauliche Nutzung der zu bewertenden Flurstücke. Für die Errichtung und 
Erweiterung von baulichen Anlagen ist § 78 Bauliche Schutzvorschriften für festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu prüfen. Das Wasserwirt-
schaftsamt muss der Errichtung/Erweiterung von baulichen Anlagen zustimmen. Somit 
ist die künftige bauliche Nutzung der zu bewertenden Grundstücke ungewiss bzw. aus-
geschlossen. Für die bestehenden Gebäude besteht Bestandsschutz, da sie mit einer 
gültigen Baugenehmigung errichtet wurden. 
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3 Vorbereitung der Wertermittlung  

3.1 Erläuterung zu den Grundlagen  

3.1.1 Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung, Ausgleichsbetrag 

Nach § 154 Abs. 1 und 2 BauGB hat der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebiet gelegenen Grundstücks einen Ausgleichsbetrag in Geld an die Gemein-
de zu entrichten, der der durch die Sanierung bedingten Erhöhung des Bodenwerts sei-
nes Grundstücks entspricht. Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Boden-
werts besteht aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grund-
stück ergeben würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt wor-
den wäre (Anfangswert), und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück durch die 
rechtliche und tatsächliche Neuordnung des Sanierungsgebiets ergibt (Endwert).  
 
In diesem Gutachten werden nicht die Ausgleichsbeträge ermittelt, sondern die Anfangs- 
und Endwerte und damit die eventuelle sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung. Die 
darauf basierende Bemessung der Ausgleichsbeträge ist eine Verwaltungsaufgabe, die 
von der Gemeinde oder ihren Beauftragten unter Berücksichtigung von Abschlägen und 
Anrechnungstatbeständen durchgeführt wird.  
 

 

 © Dr. Koch Immobilienbewertung GmbH 

 
3.1.2 Was ist Ăsanierungsbedingtñ? 

Maßstab für die Anfangs- und Endwertermittlung sind die Zustandsmerkmale des Sanie-
rungsgebiets, die vor dem Sanierungsverfahren bestanden haben und z. B. durch den 
Bericht über das Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen dokumentiert sind, und 
die am Ende des Sanierungsverfahrens bestehen (werden), unabhängig von welchen öf-
fentlichen oder privaten Akteuren die Veränderungen bewirkt, mit welchen Mitteln und 
aus welchen Förderprogrammen sie ggf. bezahlt worden sind. Die Werte, die sich aus 
den Zustandsmerkmalen ergeben, sind auf einen gemeinsamen Wertermittlungsstichtag 
zu beziehen (siehe Nr. 1.4).  
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3.1.3 Wertermittlung für einzelne Grundstücke oder für Wertzonen 

Anfangs- und Endwerte sind grundsätzlich für das einzelne Grundstück zu ermitteln. In 
der Regel werden die Anfangs- und Endwerte jedoch für Zonen ermittelt, in denen die 
den Wert der Grundstücke beeinflussenden Umstände im Wesentlichen übereinstimmen 
(Wertzonen), denn mit zonalen Anfangs- und Endwerten können viele der erforderlichen 
Verwaltungshandlungen erledigt werden (siehe Nr. 3.1.6), z. B. die Kaufpreisprüfung 
oder die vorzeitige Ablösung des Ausgleichsbetrags. Bei Bedarf können aus den zona-
len Anfangs- und Endwerten die Werte für einzelne Grundstücke abgeleitet werden. Da-
bei werden die abweichenden Merkmale des Einzelgrundstücks durch Zu- und Abschlä-
ge berücksichtigt. Schriftliche Einzelgutachten sind insbesondere bei der Anforderung 
des Ausgleichsbetrags durch Bescheid notwendig (§ 154 Abs. 4 BauGB). 
 
Oft lässt sich für größere räumliche Bereiche des Sanierungsgebiets eine sanierungsbe-
dingte Bodenwerterhöhung insgesamt ausschließen. Auch dies muss gutachterlich fest-
gestellt werden.  
 

3.1.4 Berücksichtigung vorhandener Bebauung 

Der Verkehrswert (Marktwert) eines Grundstücks bezieht sich immer auf Bau und Boden 
als Gesamtheit. Anfangs- und Endwerte beziehen sich aber nur auf den Wert des Bo-
dens, d. h. der Wert einer auf dem Grundstück vorhandenen Bebauung ist weder im An-
fangs- noch im Endwert enthalten. Anfangs- und Endwerte sind daher keine Verkehrs-
werte, sondern Bemessungswerte für die Geldleistung des Grundstückseigentümers. 
 
Jedoch ist zu berücksichtigen, dass Art und Zustand der Bebauung eines Grundstücks, 
einer Wertzone oder eines Sanierungsgebiets unmittelbare Wirkung auf die Bodenwerte 
haben. So wie eine Ruine oder eine störende Nutzung auf dem Nachbargrundstück den 
Wert eines Grundstücks beeinträchtigen kann, kann die Verbesserung des Zustands von 
Gebäuden oder die Beseitigung störender Nutzungen zu einer Erhöhung der Bodenwer-
te der benachbarten Grundstücke führen. 
 

3.1.5 Bewertung von öffentlichen Bedarfsflächen 

Unter öffentlichen Bedarfsflächen sind öffentliche Verkehrs- und Grünflächen zu verste-
hen oder sonstige Flächen, die für öffentliche Zwecke bestimmt sind, z. B. das Bauhof-
Grundstück. Solche Flªchen sind aufgrund ihrer Zweckbestimmung dem Ăgewºhnlichen 
Geschªftsverkehrñ dauerhaft entzogen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Flächen 
keinen Wert haben, sondern nur, dass sich diese Werte nicht nach den Bestimmungen 
des § 194 BauGB ermitteln lassen, der den Ăgewºhnlichen Geschªftsverkehrñ voraus-
setzt. Wenn im Zuge der Sanierung private Flächen zu öffentlichen Flächen werden, gilt 
für sie der Anfangswert wie für vergleichbare, jedoch privat bleibende Flächen (z. B. als 
Kaufpreis oder Entschädigungswert), bei bebauten Grundstücken gilt der sanierungsun-
beeinflusste Verkehrswert. Der Bestimmung eines Endwerts bedarf es nicht.  

  



Dr. Koch Immobilienbewertung GmbH ï November 2025 
Haiterbach, Sanierungsgebiet ĂStadtkern IIIñ 
Wertermittlungsstichtag: 01.11.2025 Seite 26 

3.1.6 Zwecke der Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung 

In einem Sanierungsgebiet können mehrere der folgenden Zwecke nebeneinander ver-
folgt werden. Häufig ergibt sich der Zweck auch erst aus dem Ergebnis der Wertermitt-
lung, z. B. ob die Gemeinde wegen der Geringfügigkeit der sanierungsbedingten Bo-
denwerterhöhung beschließt, von der Erhebung der Ausgleichsbeträge abzusehen. 

 

¶ Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen (§ 153 BauGB) 

¶ Genehmigung von Rechtsgeschäften (§§ 144 Abs. 2, 145 Abs. 2, 153 BauGB) 

¶ Grunderwerb durch Gemeinde oder Träger (§ 153 Abs. 3 BauGB) 

¶ Vorzeitige Festsetzung des Ausgleichsbetrags (§ 154 Abs. 3 BauGB) 

¶ Ablösung des Ausgleichsbetrags (§ 154 Abs. 3 BauGB) 

¶ Erhebung von Ausgleichsbeträgen 

o nach Abschluss der Sanierung (§ 154 Abs. 1 ï 5 BauGB) 

o für einzelne Grundstücke (§§ 162, 163 BauGB) 

o als Vorauszahlung (§ 154 Abs. 6 BauGB) 

o als Teil von Kaufgeschäften (§§ 153 Abs. 4, 155 Abs. 3 BauGB) 

¶ Absehen von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags (§ 155 Abs. 3 BauGB) 

¶ Wertermittlung für die Sanierungsumlegung (§ 153 Abs. 5 BauGB) 

¶ Übertragung von Grundstücken in das Treuhandvermögen (§ 160 Abs. 5 BauGB) 
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3.2 Erläuterung der Wertermittlungsverfahren  

Nachfolgend werden Verfahren zur Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhö-
hung vorgestellt. Grundsätzlich gelten auch hierfür die Wertermittlungsvorschriften des 
Baugesetzbuchs (BauGB) und der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV).  
 

3.2.1 Direktes Vergleichsverfahren 

Im Idealfall können Anfangs- und Endwerte durch Vergleichspreise oder Bodenrichtwer-
te ermittelt werden. 
 

 Kaufpreise, Vergleichspreise 

Kaufpreise von Grundstücken aus dem Sanierungsgebiet selbst oder aus anderen Ge-
bieten werden zu Vergleichspreisen im Sinne des § 25 ImmoWertV, indem Unterschiede 
der wertbeeinflussenden Merkmale der gehandelten Grundstücke durch Umrechnung 
gemäß § 9 Abs. 1 ImmoWertV auf der Grundlage von Indexreihen oder Umrechnungs-
koeffizienten oder durch sonstige Zu- und Abschläge ausgeglichen und dadurch ver-
gleichbar gemacht werden. Erst die umgerechneten Kaufpreise sind Vergleichspreise. 
 

 Bodenrichtwerte 

Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte des Bodens für Bodenrichtwertzonen 
mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. Sie bilden nicht den 
Bodenwert ab, sondern dienen als Grundlage zu dessen Ableitung. Bodenrichtwerte 
werden von den örtlich zuständigen Gutachterausschüssen aus der amtlichen Kauf-
preissammlung abgeleitet und zusammen mit den Merkmalen des Bodenrichtwertgrund-
stücks veröffentlicht (§§ 195 ï 197 BauGB). Die den Bodenrichtwerten zugrunde liegen-
den Kaufpreise sind zuvor zu Vergleichspreisen umgerechnet worden.  
 

 Ermittlung von Anfangs- und Endwerten durch direkten Vergleich 

Der Anfangswert ist aus Vergleichspreisen oder Bodenrichtwerten aus Gebieten abzulei-
ten, die dem sanierungsunbeeinflussten Zustand des Sanierungsgebiets entsprechen. 
Der Endwert ist aus Vergleichspreisen oder Bodenrichtwerten aus Gebieten abzuleiten, 
die dem Zustand des Sanierungsgebiets entsprechen, der durch die rechtliche und tat-
sächliche Neuordnung eingetreten ist oder eintreten wird. In der Realität sind solche 
globalen Gebietsvergleiche jedoch kaum einmal möglich.  
 

3.2.2 Multifaktorenanalyse 

Es wurden deshalb Verfahren entwickelt, die nur bestimmte sanierungsbedingte Verän-
derungen bewerten. Ein solches Verfahren ist die sogenannte Multifaktorenanalyse, ein 
Zielbaumverfahren2 nach Aurnhammer. Zahlreiche Praxisanwendungen und Gerichtsur-
teile3 bestätigen die Einsatzmöglichkeit des Verfahrens, nicht nur bei der Bemessung 
der Wertminderung infolge Bauschäden, was Aurnhammer bezweckte.  
 
Bei der Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung eignet sich das Verfah-
ren, wenn sich die sanierungsbedingten Veränderungen nur auf die Zustandsmerkmale 
des Bestands beziehen, z. B. die Verbesserung von Art und Zustand der Bebauung oder 
des öffentlichen Umfelds. Es ist nicht geeignet, wenn sich das Sanierungsgebiet hin-
sichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung oder der Entwicklungsstufe ändert, z. B. 
von einem Gewerbe- zu einem Wohngebiet oder von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen zu Bauland.  

 
2 Aurnhammer, H. E.: ĂVerfahren z. Bestimmung v. Wertminderungen bei (Bau-)Mängeln u. (Bau-)Schädenñ, Baurecht Heft 5, 1978 
3 u. a. Sächsisches OVG, Urteil vom 17.06.2004, AZ 1 B854/02 
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Zum Verfahren gehören ein Arbeitsschema (siehe unten) und ein Beurteilungskatalog 
(siehe nächste Seite). Die Benotung (Spalte B im Arbeitsschema) der Zustandsmerk-
male (Kriterien und Teilziele) erfolgt anhand des Beurteilungskatalogs und bezieht sich 
auf den Zustand eines Vergleichsgrundstücks. Die Benotung (B) von 5,0 (= schlechteste 
Note) bis 15,0 (= beste Note) kann zweimal gewichtet (GK, GT) und durch Multiplikation 
mit ihren Gewichtungen sowie Addition der Produkte zu einem Vergleichsfaktor (f) zu-
sammengefasst werden. Die Zustandsmerkmale und deren Gewichte können für jeden 
Anwendungsfall neu bestimmt werden. 
 

 
 
Die durchgeführte Benotung f = 9,39 soll sich auf den Zustand eines Grundstücks mit 
dem bekannten Bodenwert 140 ú/mĮ beziehen. Aus der Relation 9,39 = 140 ú/mĮ kann 
dann im Dreisatzverfahren für Faktoren, die aus der Bewertung anderer Grundstücke 
hervorgehen, der jeweilige Bodenwert ermittelt werden. In diesem Gutachten wird der 
Vergleichsfaktor f = 9,39 dem Vergleichswert für den Bodenrichtwert gleichgesetzt. Dar-
aus wird der gesuchte Endwert, dessen Benotung den Faktor fE = 10,16 ergeben hat 
(siehe Arbeitsschema unten), abgeleitet. 
 

 
 

So kann durch Benotung und Dreisatz aus jedem bekannten Wert, hier dem Boden-
richtwert, ein gesuchter Wert, hier der Endwert, ermittelt werden.  

Zustandsbeurteilung für den Vergleichsfaktor

Kriterien B GK B * GK Teilziele × B * GK GT × B * GK * GT

Bebauung  

Art 10,00 0,5 5,00

Zustand 8,75 0,5 4,38 Bebauung 9,38 0,25 2,35

Struktur

Grundstücke 10,00 0,5 5,00

Erschließung 10,00 0,5 5,00 Struktur 10,00 0,25 2,50

Nutzung

Lage 8,75 0,5 4,38

Konflikte 10,00 0,5 5,00 Nutzung 9,38 0,25 2,35

Umfeld

öffentl. Umf. 8,75 0,5 4,38

Verkehr 8,75 0,5 4,38 Umfeld 8,76 0,25 2,19

 Faktor f: 9,39

Zustandsbeurteilung für den Endwert

Kriterien B GK B * GK Teilziele × B * GK GT × B * GK * GT

Bebauung  

Art 10,00 0,5 5,00

Zustand 8,75 0,5 4,38 Bebauung 9,38 0,25 2,35

Struktur

Grundstücke 10,00 0,5 5,00

Erschließung 12,50 0,5 6,25 Struktur 11,25 0,25 2,81

Nutzung

Lage 10,00 0,5 5,00

Konflikte 10,00 0,5 5,00 Nutzung 10,00 0,25 2,50

Umfeld

öffentl. Umf. 10,00 0,5 5,00

Verkehr 10,00 0,5 5,00 Umfeld 10,00 0,25 2,50

Faktor fE: 10,16

Endwert  =  10,16 /     9,39 * Vergleichswert  =  151 ú/mĮ140 ú/mĮ 
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 Beurteilungskatalog für die Multifaktoren-Analyse 
 

 
 

Bei der Benotung geht im Einzelfall der Notencharakter dem Text vor: die Note 10,0 ent-
spricht immer mittleren Verhältnissen. Die Notenschritte betragen 2,5 Punkte. 5,0 ist die 
schlechteste Note, 15,0 ist die beste Note. Zur feineren Unterscheidung können auch 
kleinere Beurteilungsschritte gemacht werden, z. B. von 7,5 auf 8,75. 
 
  

Kriterien Beschreibung Benotung

Bebauung Art Ruinen, Provisorien, Nebengebäude, Leerstände, Fehlnutzung 5,0

vorw iegend Altbauten, sehr viele Nebengebäude, auch Fehlnutzung 7,5

alte und neuere Gebäude mit Nebengebäuden 10,0

gute Alt- und Neubauten, w enig Nebengebäude 12,5

repräsentative Alt- und Neubauten, kaum Nebengebäude 15,0

Zustand verfallen, Brache 5,0

ungepflegt, deutliche Schäden 7,5

ordentlich, leichte Mängel, Instandhaltungsrückstau 10,0

gut gepflegt, kaum Mängel 12,5

hochw ertig oder neu 15,0

Struktur Grundstücke viele Kleingrundstücke, meist ungünstiger Zuschnitt 5,0

sehr unterschiedliche Größen, teilw eise ungünstiger Zuschnitt 7,5

(unregelmäßige oder Handtuchform)

verschiedene Größen, Zuschnitt nicht optimal 10,0

gut nutzbare Grundstücke mit unterschiedlicher Größe 12,5

regelmäßig geschnittene, sehr gut nutzbare Grundstücke 15,0

Erschließung, historische Struktur mit großen Unregelmäßigkeiten 5,0

Anordnung der Randstruktur mit problematischem Innenbereich 7,5

Grundstücke befriedigende Anordnung der Grundstücke mit einzelnen Problemen 10,0

befriedigende Anordnung ohne Probleme 12,5

günstige Anordnung aller Grundstücke 15,0

Nutzung Lage Lage für den Nutzungszw eck ungünstig 5,0

einfache Wohn- und/oder Geschäftslage 7,5

mittlere Wohn- und/oder Geschäftslage 10,0

gute Wohn- und/oder Geschäftslage, Teil des Zentrums (1b-Lage) 12,5

sehr gute Wohn- und/oder Geschäftslage (1a-Lage) 15,0

Konflikte erhebliche Störungen durch benachbarte Nutzungen (Brachen, Ab-

lagerungen, Fehlnutzung, erheblich störende Betriebe und Anlagen) 5,0

einzelne Nutzungskonflikte, Leerstände, Baulücken, störende Betriebe 7,5

gebietstypische hinzunehmende, geringe Nutzungskonflikte 10,0

ohne Nutzungskonflikte 12,5

sich gegenseitig ergänzende Nutzungen 15,0

Umfeld auf den Reine Verkehrsflächen, unterschiedliche Beläge mit Schäden, kaum

öffentlichen Bepflanzungen 5,0

Flächen verbesserungsbedürftige, ältere Straßen- und Platzbefestigungen, 

kümmerliche Grünflächen 7,5

ordentliche Fahrbahn- und Gehw egbefestigungen, einfache Grünanlagen 10,0

befestigte Flächen für unterschiedliche Verkehrs- und Nutzungszw ecke

mit Pflanz- und Grünflächen 12,5

besonders gestaltete Verkehrsflächen unterschiedlicher Zw eckbe-

stimmung und gärtnerische Anlagen 15,0

Verkehrs- ständiger starker Verkehr, Gefahr, Lärm, Abgase, keine Parkplätze 5,0

verhältnisse Störungen durch starken Verkehr, großer Parkplatzmangel 7,5

Störungen durch Anlieger- und Kundenverkehr, zu w enig Parkplätze 10,0

geringe Störungen durch Anliegerverkehr, Parkplätze knapp 12,5

keine Störungen, genügend Parkplätze 15,0
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3.2.3 Modell Niedersachsen 

Gegenstand dieses Wertermittlungsmodells ist die Quantifizierung sanierungsbedingter 
Bodenwerterhöhungen durch ein mathematisch-statistisches Verfahren, welches in der 
niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung u. a. durch Kanngieser und 
Bodenstein entwickelt wurde. Die erarbeitete Regressionsfunktion wurde im Jahr 1988 
erstmalig veröffentlicht. Im Jahr 2005 beschäftigten sich Kanngieser und Schuhr auf der 
Grundlage von Erhebungen in weiteren Bundesländern, darunter auch im neuen Bun-
desland Sachsen, noch einmal mit dem Modell.  
 
Das Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Integration hat 2006 die ei-
gens eingerichtete ĂArbeitsgruppe (AG) Sanierungñ beauftragt, das Modell zu pr¿fen, zu 
aktualisieren und auch von DM- auf ú-Beträge umzustellen. Auch wenn die Daten in 
Niedersachsen erhoben und ausgewertet worden sind, wird in der Praxis davon ausge-
gangen, dass das Modell nach sachverständiger Anpassung in der gesamten Bundes-
republik anwendbar ist. Das Modell Niedersachsen hat sich in Praxis und Rechtspre-
chung bewährt. 
 
Die von der ĂAG Sanierungñ ermittelte Regressionsfunktion von 2008 ist nachstehend 
abgebildet. Sie wurde unsererseits zur Anwendbarkeit im Programm Excel mathema-
tisch umgestellt. 
 

E = {1,15928 ï 0,41398 x A-0,15 ï 0,11918 x (Mi x Ma)0,30}   
 
   E  = sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung in % 
   A  = Anfangswert 
   Mi  = Mittelwert der Missstände 
   Ma  = Mittelwert der Maßnahmen 
 
Zu dem Modell gehören ein Arbeitsschema (siehe unten) und die im Jahr 2008 überar-
beiteten Klassifikationsrahmen (siehe nachfolgende Seiten), die es ermöglichen, die 
durch die Sanierung gemilderten oder beseitigten Missstände und Mängel einzustufen 
und Mittelwerte zu bilden. Setzt man diese Mittelwerte in die ermittelte Regressionsfor-
mel ein, so kann damit die prozentuale Bodenwertsteigerung explizit ermittelt werden. 
 

 
 
Das Modell Niedersachsen wird in diesem Gutachten nach der Multifaktorenanalyse an-
gewendet. Stimmen die Ergebnisse beider Verfahren überein, ist gesichert, dass die 
Bewertung schlüssig und zumindest in statistischem Sinne auch marktbezogen ist. Die 
Anwendung beider Verfahren dient also der Kontrolle und der Plausibilität der gesamten 
Wertermittlung.  

Bodenwerterhöhung in % des Anfangswerts

Bebauung

Struktur

Nutzung

Umfeld

Mittelwert

Bodenwerterhöhung: des Anfangswerts von 133 ú/mĮ

ergibt einen Endwert von 151 ú/mĮ

3,25 3,25

13,6%

9,0 9,0

0,0 0,0

4,0 4,0

Bewertung Missstände (Mi) Bewertung Maßnahmen (Ma)

0,0 0,0
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 Modell ĂNiedersachsenñ: 

 Klassifikationsrahmen für städtebauliche Missstände, die durch die Sanierung gemildert 
oder beseitigt werden 
 

 
 
Wenn im konkreten Anwendungsfall textliche Sachverhalte nicht oder nur teilweise zu-
treffen, sollte vom Benotungscharakter ausgegangen werden: 10 ist schlechteste Note 
für einen Sachverhalt, 5 ist der Mittelwert, 0 ist Bestnote. 

Struktur Nutzung Umfeld

Klasse Bebauung Eigentumsverhältnisse Verdichtung Verkehr

innere Erschließung Gemengelage Infrastruktur

Kriterien

0 intakt günstig funktionsgerecht gut

2 geringe/kleine Mängel

vorhandene Erschließung 

in Teilen ergänzungs-

bedürftig

geringe Beeinträchti-

gungen

in Teilen verbesserungs-

bedürftig

1 überw iegend intakt überw iegend günstig
überw iegend 

funktionsgerecht
überw iegend gut

4
gering instandsetzungs- + 

modernisierungsbedürftig
unzw eckmäßig

Gemengelage mit geringen 

Beeinträchtigungen

Verkehrssituation 

verbesserungsbedürftig

3 mehrere einzelne Mängel
Zugänglichkeit der 

Grundstücke ungünstig

geringe Beeinträchti-

gungen und störende 

bauliche Nebenanlagen

einige Infrastruktur-

einrichtungen fehlen

6

im Wesentlichen 

instandsetzungs- + 

modernisierungsbedürftig

Erschließungssituation 

unzureichend
übermäßige Verdichtung

Verkehrsanbindungen 

mangelhaft, Parkmöglich-

keiten nicht ausreichend

5
instandsetzungs- und 

modernisierungsbedürftig

Grundstückszuschnitt 

ungünstig

hohe Verdichtung oder 

nicht ausreichende 

bauliche Nutzung

Infrastruktur insgesamt 

ergänzungsbedürftig

8

grundlegend instandset-

zungs- + modernisierungs-

bedürftig (keine 

zeitgemäßen Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse

Erschließungs- w ie Ver- 

und Entsorgungsein-

richtungen unzureichend

hohe Verdichtung und 

störende Gemengelage, 

Beeinträchtigung durch 

Altbausubstanz

keine Parkmöglichkeiten, 

f ließender Verkehr über-

lastet, Infrasturktur im 

Prinzip nicht vorhanden

7

grundlegend 

instandsetzungs- + 

modernisierungsbedürftig

stark zersplitterte 

Grundstücksstruktur
störenge Gemengelage

Behinderungen durch 

Verkehr, Infrastruktur 

unzureichend

10 baufällig
unzumutbare 

Gesamtsituation
unzumutbare Verhältnisse

keine funktionsgerechte 

Ausstattung

9

starker Sanierungsbedarf 

(gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse nicht 

gew ährleistet

mangelhafte 

Gesamtsituation

übermäßige Verdichtung 

und störende Gemenge-

lage

ungenügende 

Gesamtsituation
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 Modell ĂNiedersachsenñ: 

 Klassifikationsrahmen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
 

 
 

Wenn im konkreten Anwendungsfall textliche Sachverhalte nicht oder nur teilweise zu-
treffen, sollte vom Benotungs-Charakter ausgegangen werden: 10 ist die Maßnahme mit 
dem größten Gewicht, 5 ist eine mittlere Maßnahme, 1 ist die Maßnahme mit dem ge-
ringsten Gewicht.   

Struktur Nutzung Umfeld

Klasse Bebauung Eigentumsverhältnisse Verdichtung Verkehr

innere Erschließung Gemengelage Infrastruktur

Kriterien

0 keine Maßnahmen keine Maßnahmen keine Maßnahmen keine Maßnahmen

2
gezielte Behebung der 

Mängel

gezielte Ergänzung 

vorhandener 

Erschließungsanlagen

einzelne Maßnahmen 

bezogen auf mehrere 

zusammenhängende 

Grundstücke

einzelne Ergänzungen

1 einzelne Maßnahmen einzelne Maßnahmen

einzelne Maßnahmen 

bezogen auf einzelne 

Grundstücke

einzelne, kleinere 

Maßnahmen

4
einfache Modernisierung 

und Instandsetzung

Verbesserung der 

Erschließungssituation

mehrere Maßnahmen 

bezogen auf die 

Gemengelage

Ausbau von Rad- + 

Fußw egen, Verbesserung 

für den ruhenden Verkehr

3

einzelne Modernisierungs- 

und Instandsetzungs-

maßnahmen

Verbessung der 

Zugänglichkeit von 

Grundstücken

einzelne Maßnahmen be-

zogen auf mehrere zusam-

menhängende Grundstü-

cke + Beseitigung stören-

der baul. Nebenanlagen

gezielte Ergänzungen der 

Infrastruktur

6

umfassende 

Modernisierung und 

Instandsetzung

Ergänzung der 

Erschließungsanlagen
Entkernung

Erw eiterung des Verkehrs-

netzes, Verbesserung d. 

Anschlussmöglichkeit f. d. 

Individualverkehr, w ei-

teren Parkmöglichkeiten

5
mittlere Modernisierung 

und Instandsetzung

Flächentausch, 

vereinfachte Umlegung

Veränderung des Maßes 

der baulichen Nutzung

Ergänzung und 

Verbesserung der 

Infrastruktur

8

durchgreifende Instand-

setzung und Sanierung 

sow ie Neubebauung 

einzelner Grundstücke

durchgreifende 

Maßnahmen

Veränderung hin. Art + 

Maß d. baul. Nutzung, Maß-

nahmen z. Beseitigung/ 

Verringerung v. Emissio-

nen, Freilegung, Begrünung

Schaffung v. Parkplätzen, 

Parkhäusern, Verkehrs-

umleitungen, Ausstattung 

mit Infrastrukturein-

richtungen

7

durchgreifende 

Modernisierung und 

Instandsetzung

Neuaufteilung 

(Umlegung)

Maßnahmen zur 

Beseitigung oder 

Verringerung von 

Emissionen

Umlenkung des f ließenden 

Verkehrs, Ausstattung mit 

Infrastruktureinrichtungen

10 Neubebauung

umfassende Neuordnung 

und Erschließung 

(Umlegung)

umfassende Umnutzung

umfassende Verbes-

serung der Verkehrs-

situation und Neuaus-

stattung mit Infrastruktur-

einrichtungen

9

überw iegend 

Neubebauung oder 

aufw ändige Sanierung

grundlegende 

Umstrukturierung 

(Umlegung)

Veränderung hin. Art + 

Maß d. baul. Nutzung und 

Umsetzung von Betrieben

Anlage verkehrsberuhigter 

Zonen (auch Fußgänger-

zonen) und Ausstattung 

mit Infrastruktur-

einrichtungen
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3.2.4 Abschließende gutachterliche Festlegung 

Anfangs- und Endwerte lassen sich nicht einfach ausrechnen oder einer Tabelle ent-
nehmen, sie sind keine mathematisch exakt ermittelbaren Größen. Der aus den An-
fangs- und Endwerten und der damit festgestellten sanierungsbedingten Bodenwerter-
hºhung abgeleitete Ausgleichsbetrag ist eine Ăbeitragsªhnliche Leistungñ, ein Aus-
gleichsbetrag, kein Ausgleichsbeitrag, weil er nicht mit der für einen Beitrag erforderli-
chen Bestimmtheit ermittelt werden kann. 
 
Modell Niedersachsen und Multifaktorenanalyse beruhen auf unterschiedlichen theoreti-
schen Grundlagen. Das Modell Niedersachsen hat zudem die mathematische Eigenart, 
bei sehr hohen und sehr geringen Werten etwas zu übersteuern. Die Berechnungen 
nach beiden Verfahren können daher nur ungefähr zum gleichen mathematischen Er-
gebnis kommen und bedürfen der abschließenden, sachverständigen Interpretation.  
 
Es obliegt daher dem Sachverständigen, aus den Ergebnissen beider Verfahren ein 
plausibles Ergebnis abzuleiten und gutachterlich festzulegen. Dies geschieht in den 
nachfolgenden Kapiteln. 
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4 Durchführung der Wertermittlung  

4.1 Einteilung des Sanierungsgebiets in Wertzonen  

Wertzonen sind Bereiche in denen die den Wert der Grundstücke beeinflussenden Um-
stände im Wesentlichen übereinstimmen. Die Bildung der Wertzonen erfolgt nach ge-
bietsbezogenen Merkmalen wie Lage des Bereichs in der Gemeinde, gegebenenfalls 
topografische Merkmale, Art, Nutzung, Dichte und Zustand der Bebauung, planungs-
rechtlicher Zustand, Größe, Zuschnitt und Erschließung der Grundstücke. Auch die Sa-
nierungsziele und deren Umsetzung sowie die Ziele der Bauleitplanung sind wichtige 
Gesichtspunkte für die Bildung der Wertzonen.  
 
Die Grenzen der Wertzonen orientieren sich an den Grundstücksgrenzen, sie sind je-
doch schematisch und nicht parzellenscharf. Ein großes oder tiefes Grundstück kann 
durchaus verschiedenen Wertzonen zugeordnet werden. Maßgeblich für die Zuordnung 
ist die zeichnerische Darstellung. Dem sach- und ortskundigen Anwender dieses Gut-
achtens bleibt es überlassen, bei der Ableitung von Werten für einzelne Grundstücke de-
tailliertere, oder auch abweichende Zuordnungen vorzunehmen. Bei Betrachtung einzel-
ner Grundstücke können sich Abweichungen von der Zonenbewertung ergeben (siehe 
Nr. 3.1). 
 
Wertzone Nr. Bezeichnung 

  

1 In der Wanne 
2 Salzstetter Straße 

3 
Breitenäckerweg, Karlstraße, Horber Straße Süd, Salzstetter Straße 
West 

4 Horber Straße Nord 
5 Im Gäßle 

6a Grünflächen Im Gäßle 
6b Grünflächen In der Wanne 
7 Erweiterung südliche Brunnenstraße 
8 Erweiterung Marktplatz bis Friedhofweg 
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Lageplan des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, siehe Nr. 6.1.5 

 
  

4 

1 

3 

3 

5 

8 

7 

Marktplatz 

6a 

Friedhofweg 

2 6b 
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4.2 Vergleichsmaterialien  

4.2.1 Kaufpreise 

Der Gemeinsame Gutachterausschuss Oberes Nagoldtal teilt für die Jahre 2019 bis 
2023 insgesamt 38 Kauffälle für unbebaute Grundstücke im Stadtgebiet mit. Neuere 
Kaufverträge konnten vom Gutachterausschuss noch nicht ausgewertet werden und lie-
gen daher nicht vor. 
 
Nach dem Ausscheiden von Grundstücken in Neubaugebieten, landwirtschaftlichen 
Grundstücken, Gewerbegebietsgrundstücken und Grundstücken mit sehr geringen 
Grundstücksgrößen, die allenfalls als Zukauf gewertet werden können, verbleiben ins-
gesamt 13 Kauffälle, die zum Vergleich herangezogen werden können: 
 

 
 
Die Hºhe der Kaufpreise variiert zwischen 94 ú/mĮ und 495 ú/mĮ, der arithmetische Mit-
telwert liegt bei 181 ú/mĮ, der Median bei 143 ú/mĮ. 
 
Der Großteil der Kaufpreise liegt im Niveau in der Nähe des Bodenrichtwerts, die Kauf-
fälle von 2023 teilweise etwas darüber. Lediglich der Kauffall mit 495 ú/mĮ liegt um rund 
400% über dem Bodenrichtwert, sodass die Vermutung naheliegt, dass es sich hierbei 
eher um ein bebautes Grundstück handelt. 
 
 

  

Lfd. Nr. Jahr Teilmarkt Objektart Verkäufer Käufer Fläche Kaufpreis Kaufpreis ú/mĮ

1 2019 unbebaut unb. baureifes Land Privat Privat 689 m² 87.000 ú/mĮ126 ú/mĮ

2 2020 unbebaut unb. baureifes Land Privat Privat 1.386 m² 130.000 ú/mĮ94 ú/mĮ

3 2020 unbebaut unb. baureifes Land Privat Privat 684 m² 102.600 ú/mĮ150 ú/mĮ

4 2020 unbebaut unb. baureifes Land Privat Privat 520 m² 78.000 ú/mĮ150 ú/mĮ

5 2020 unbebaut unb. baureifes Land Privat Privat 726 m² 87.120 ú/mĮ120 ú/mĮ

6 2021 unbebaut unb. baureifes Land Privat Privat 450 m² 105.000 ú/mĮ233 ú/mĮ

7 2022 unbebaut unb. baureifes Land Privat Privat 1.614 m² 210.000 ú/mĮ130 ú/mĮ

8 2022 unbebaut unb. baureifes Land Privat Privat 182 m² 90.000 ú/mĮ495 ú/mĮ

9 2023 unbebaut unb. baureifes Land Privat Firma 1.491 m² 140.000 ú/mĮ94 ú/mĮ

10 2023 unbebaut unb. baureifes Land 146 m² 45.000 ú/mĮ308 ú/mĮ

11 2023 unbebaut unb. baureifes Land 1.491 m² 140.000 ú/mĮ94 ú/mĮ

12 2023 unbebaut unb. baureifes Land 18 m² 2.580 ú/mĮ143 ú/mĮ

13 2023 unbebaut unb. baureifes Land 584 m² 127.000 ú/mĮ217 ú/mĮ
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4.2.2 Bodenrichtwerte 

Der Gemeinsame Gutachterausschuss Oberes Nagoldtal hat die Bodenrichtwerte 
(BRW) zum 01.01.2025 ermittelt, am 05.06.2025 beschlossen und am 07.06.2025 im 
Bodenrichtwertinformationssystem Baden-Württemberg (BORIS-BW) veröffentlicht.  
 

 

Auszug aus der Bodenrichtwertkarte zum 01.01.2025, siehe Nr. 6.1.15 

 
  

50 ú/mĮ E ebp 

20 ú/mĮ  Hai-029 

PG 

50 ú/mĮ E ebp 

SU 160 ú/mĮ B ebf Zone Hai-013 

MI WGH WGFZ 0,92 T30 F365 

190 ú/mĮ B ebf Zone Hai-012 

WA EFH WGFZ 0,56 T30 F600 






































































